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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir wünschen euch/Ihnen auf diesem Wege noch persönlich alles Gute für das Jahr 2020, Spaß an der 

pädagogischen Arbeit sowie einen langen Atem, wenn es an der Schule mal wieder schwierig wird! 

Wir, die Mitglieder der GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat, helfen auch 2020 gerne, wenn das päda-

gogische Personal der Schulen sich mit Fragen und Problemen an uns wendet! 

Zum Jahresanfang möchten wir auf einige wichtige Termine hinweisen, die in der hektischen Zeit vor den 

Zeugnissen nicht vergessen werden sollten. Außerdem fügen wir eine vereinfachte Übersicht zum Thema 

Lebensarbeitszeitkonto (LAK) bei. 

 

Versetzungen 

Versetzungsanträge zum 1. August 2020 müssen bis zum 1. Februar 2020 gestellt werden. 

Die Antragsformulare sind in zweifacher Ausfertigung auf den Dienstweg, also über die Schulleiterin 

oder den Schulleiter, einzureichen.  

 

Teilzeit und Beurlaubung 

Anträge auf Teilzeit/Beurlaubung für das Schuljahr 2020/21 sind ebenfalls bis zum 1. Februar zu 

stellen.  

 

Lebensarbeitszeitkonto (LAK) 

Ein Antrag auf vorzeitige Inanspruchnahme von Stunden des LAK im Schuljahr 2020/21 sollte in der Regel 

auch bis zum 1. Februar 2020 gestellt werden. 

 

Personalratswahlen 

Ein ganz wichtiger Termin für alle ist der Wahltermin zu den örtlichen Personalräten, den Gesamtperso-

nalräten und zum Hauptpersonalrat am 12. und 13. Mai 2020. Die örtlichen Wahlvorstände werden fort-

laufend von uns über die notwendigen Schritte und Termine informiert. 

  

Formulare für Versetzungs- und Teilzeitanträge sowie zum LAK zum Download: 

http://www.gew-giessen.de/downloads.html oder unter www.gew-alsfeld.de 

 

Was ist das Lebensarbeitszeitkonto (LAK)? 

Zunächst gab es seit dem 1. Januar 2007 für vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte (nicht für Beamtinnen und 

Beamte auf Widerruf) bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres pro Jahr eine Gutschrift von 26 Unter-

richtsstunden. Teilzeitbeschäftigte wurden anteilig berücksichtigt. Über den veränderten Stand der ange-

sammelten Stunden auf dem LAK wurde jährlich informiert. 

http://www.gew-giessen.de/downloads.html
http://www.gew-alsfeld.de/


Seit 1. August 2017 gibt es für hauptamtlich tätige Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-

gogen bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres eine Gutschrift von 0,5 Unterrichtsstunden pro Kalen-

derwoche (also 26 Wochenstunden pro Jahr) auf das LAK. Um eine Pflichtstunde im Schuljahr zu redu-

zieren, müssen also 52 Stunden vom LAK eingesetzt werden.  

Das entstandene Zeitguthaben soll in der Regel durch eine Reduzierung der wöchentlichen Pflichtstun-

denzahl im letzten Schuljahr/Schulhalbjahr am Ende des aktiven Berufslebens in Anspruch genommen 

werden. Ein vorzeitiges „Abfeiern“ des Zeitguthabens ist auf Antrag ganz oder teilweise möglich, wenn 

nicht dringende dienstliche Belange entgegenstehen. Eine vorzeitige Inanspruchnahme ist frühestens 

möglich, wenn die Mindestansparzeit von drei Schuljahren erreicht ist. Eine Inanspruchnahme aus fami-

liären Gründen bedarf keiner Mindestansparzeit. 

Hier zur Verdeutlichung zwei Beispiele: 

Teilzeitkraft mit halber Stelle mit 4-jähriger Ansparzeit: 

 4 x 13 Stunden =  52 Stunden Guthaben 

 Ein Schuljahr beinhaltet 52 Wochen 

 Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme 

Reduzierung um eine Stunde für ein komplettes Schuljahr 

 kein Restguthaben  

 

Vollzeitkraft mit 3-jähriger Ansparzeit: 

 3 x 26 Stunden =  78 Stunden Guthaben 

 Ein Schuljahr beinhaltet 52 Wochen 

 Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme 

Bsp.: Reduzierung um 1 Stunde für ein komplettes Schuljahr 

 Restguthaben: (78 Stunden – 52 Stunden) = 26 Stunden 

 

Der formlose Antrag muss mindestens sechs Monate vor Schuljahresbeginn erfolgen und sich auf 

wenigstens ein Schulhalbjahr beziehen. 

Das LAK ist das Ergebnis der unzureichenden Versuche der Landesregierungen, den Beamtinnen und 

Beamten in Hessen eine Arbeitszeitreduzierung zu gewähren. Stundenreduzierungen auf die Zeit vor 

dem Ruhestand zu verschieben statt sie den Betroffenen in der aktuellen Überlastungssituation zukom-

men zu lassen, lehnt die GEW-Fraktion im GPRLL Gießen/ Vogelsberg ab. Wir wissen nur zu gut, dass 

die Kolleginnen und Kollegen hier und jetzt eine umfangreiche Stundenreduzierung brauchen, um ihre 

vielfältige und anspruchsvolle Arbeit auf Dauer gut leisten zu können.  

Das LAK ist auch deshalb zu kritisieren, weil 

 pro Jahr 26 Unterrichtsstunden zinslos vorgehalten werden, 

 bei einem Wechsel des Dienstherrn das Guthaben gegebenen Falles verfällt, 

 im Todesfall der Gegenwert der geleisteten Arbeit verfällt. 

Es geht nicht an, dass wir über die Lebensarbeitszeit hinweg eine unzumutbare Pflichtstundenzahl zu 

leisten haben und uns noch die Stunden ansparen müssen, die wir ob erhöhten Rentenalters dringend 

als Entlastung benötigen, um die letzten Monate vor der Pensionierung zu bestehen!  

Unsere Empfehlung lautet deshalb: Lassen Sie sich / lasst euch die geleistete Arbeit möglichst 

zeitnah zurückerstatten!  

 
Die GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer 

Ralf Fei und Oliver Klein 

Schubertstraße 60, Haus 13 • 35392 Gießen • 06 41 – 48 00 33 00  

oliver.klein@kultus.hessen.de 
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